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 Das Netzwerk der Um-
weltanwältInnen hat die In-
itiative ergriffen um jenen 
Forderungen, die bereits in 

der Mobilfunkpetition 2003 erstellt wur-
den, nun doch Gehör zu verschaffen. Of-
fen ist nach wie vor ein Bundesgesetz zum 
Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung, 
das dem Vorsorgegedanken entspricht. 
Auch der oberste Sanitätsrat hat sich in ei-
ner Resolution bereits für einen Richtwert 
für hochfrequente Strahlung nach dem 
Vorsorgeprinzip ausgesprochen. Der Bund 
ist seither am Zug um eine österreichweite 
Regelung zu treffen. 

Die Stadt Wien hat gemeinsam mit der 
WUA eine Vorgangsweise entwickelt, 
um auf eigenen Wohnhäusern Vorsorge-
werte mit den Mobilfunkbetreibern zum 
Schutz ihrer Mieter zu vereinbaren. Die-
ser Ansatz ist ein wichtiger Schritt und 
kann auch als Beispiel für den Bund die-
nen, dass Netzversorgung und vernünfti-
ge Beschränkung von Mobilfunkfeldern 
möglich ist.

Themenwechsel zum Feinstaub – Die 
WUA hat auf die Bedeutung der Partikel-
emissionen von Off-Road Fahrzeugen 
und Baumaschinen mehrmals hingewie-
sen. 30% der Emissionen aus dem Ver-

kehr stammen aus diesem Bereich. Viel 
diskutiert werden auch immer noch 
Messverfahren und Modelle. Um auch 
hier einen Beitrag zu leisten, veranstal-
tet die WUA im Juni 2005 einen „Fein-
staub-Workshop“. Im Rahmen dieser 
ExpertInnen-Runde werden Themen wie 
Ausbreitungsmodelle und Klimaschutz 
erörtert. Wir hoffen, dass viele Ursachen 
für Feinstaub überregional, regional und 
lokal gemeinsam behandelt werden!

Eine interessante Zeit mit dieser Aus-
gabe wünscht 

Ihre 

Wiener Umweltanwältin

Editorial

Dr. Andrea Schnattinger
Wiener Umweltanwältin

Solarwärme-  
Aktionen in Wiener 
Kleingärten

Mit der Aktion „Solarwärme für Ihren 
Kleingarten“ unterstützt die WUA die 
Wiener Solarinitiative 2005 „Sonne für 
Wien“. 

In Österreich gibt es 35.000 Kleingär-
ten, davon befinden sich etwa 25.000 in 
Wien. Da sich Kleingärten besonders für 
die Nutzung der Sonnenenergie eignen 
und meist weder über einen Fernwär-
me- noch einen Gasanschluss verfügen, 
möchte die WUA die „HobbygärtnerIn-
nen“ bei ihrer Energiegewinnung bera-
ten. Wir organisieren daher speziell für 
diese potentiellen Solar-Wärme-Konsu-
mentInnen, im Rahmen des Interreg-Pro-
jektes „SolarStrat“, schwerpunktmäßige 
Solaraktionen in den Bezirken.

Im Rahmen einer österreichweiten 
Ausschreibung von für Kleingärten ad-
aptierten Solaranlagen wird ein Bestbie-
ter ermittelt. Die besondere Attraktivi-
tät besteht darin, dass bezirksweise Sam-
melbestellungen von KleingärtnerIn-
nen zu weiteren Preisnachlässen führen. 
Wird auch noch die ausgezeichnete Wie-
ner Solarförderung bei den Berechnun-
gen berücksichtigt, so erscheint die An-
schaffung der Anlagen zur Warmwasser-
aufbereitung noch reizvoller.

Vorerst wurden die Solaraktionen in 
Liesing und Meidling gestartet bzw. für 
Donaustadt geplant.

Feinstaub: Erhöhung 
der Belastung durch 
Baumaschinen

Die WUA setzt sich auf allen Ebenen 
für die Verringerung der Feinstaubmen-
gen in Wien ein. Daher möchten wir bei 
unseren Forderungen nicht die Ergeb-
nisse des letzten Umweltkontrollberich-
tes des Umweltbundesamtes außer Acht 
lassen. Denn u. a. zeigt der Bericht auf, 
dass 30 % der Partikelemissionen aus 
dem Verkehr durch Off-Road-Geräte (z. 
B. Traktoren, Baumaschinen) verursacht 
werden. Das Thema wird sowohl in das 
Maßnahmenpaket der Stadt zum Thema 
Feinstaub Eingang finden, als auch in 
das Programm des Bundes. Wir fordern 
daher dringend den Gesetzgeber auf, bei 
diesen speziellen Baumaschinen einer-
seits eine Partikelfilterpflicht einzufüh-
ren und andererseits eine regelmäßige 
Überprüfung der Abgaswerte – wie bei 
PKW und LKW – vorzuschreiben. 

Immer dichter werdende Nutzung von Mobil-
funknetzen und neue Anwendungsbereiche for-
dern die intensivere Auseinandersetzung mit 
eventuellen Schattenseiten der Technologie. 

© Austria Solar
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Netzwerk aller  
UmweltanwältInnen 
Österreichs

Ab sofort ist unter www.umweltanwalt-
schaft.gv.at die Plattform aller Öster-
reichischen Umwelt- bzw. Naturschutz-
anwaltschaften abrufbar. Unter dem 
Motto “Der Umwelt verpflichtet“ prä-
sentieren sich die UmweltanwältInnen 
der Bundesländer im Internet. Ihr gesetz-
licher Auftrag ist ebenso nachzulesen, 
wie sämtliche gemeinsame Stellungnah-
men und Initiativen. Selbstverständlich 
sind auch alle Kontaktadressen und die 
zentralen Aufgaben der Umweltanwalt-
schaften verfügbar.  

Anprall von Vögeln 
an Glasflächen

Zwei neue Untersuchungen 
der Wiener Umweltanwalt-
schaft

Seit über sieben Jahren beschäftigt sich 
die Wiener Umweltanwaltschaft mit dem 
Phänomen des Anpralles von Vögeln an 
Glasflächen. Es ist kaum bekannt, dass 
der Anprall an Glasflächen eine der häu-
figste vom Menschen verursachte Todes-
ursache bei Vögeln ist. Mit dem zuneh-
menden Einsatz von Glas in der Archi-
tektur gewinnt das Thema für den Tier- 
und Naturschutz immer mehr an Bedeu-
tung.

Eine neue Studie der Wiener Um-
weltanwaltschaft zeigt, dass nur voll-
flächig markierte Glasscheiben für Vö-
gel als Hindernis wahrnehmbar sind. 2 
cm breite weiße Streifen in 10 bis 15 cm 
Abstand können Vogelfallen entschär-
fen, aber auch andere Muster zeigen gu-
te Wirkung. Eine weitere Untersuchung 
der Wiener Umweltanwaltschaft belegt, 
dass die vielfach aufgeklebten schwar-
zen Greifvogelsilhouetten keinen Schutz 
bieten. Die Vögel fliegen oftmals sogar 
unmittelbar neben dem Aufkleber an die 
Scheibe.

Die Studien „Vermeidung von Vogelan-
prall“ (Rössler und Zuna-Kratky 2004) 
und „Wirksamkeit von Greifvogelsil-
houetten“ (Trybus 2003) sind kostenlos 
bei der Wiener Umweltanwaltschaft er-
hältlich und unter www.wien.at/wua/pdf/
studie-roessler-zuna.pdf bzw. www.wien.at/
wua/pdf/studie-trybus.pdf downloadbar.

Der Naturgarten – ein 
Paradies für Vögel, 
Schmetterlinge & Co

GartenbesitzerInnen sollten ihren Gar-
ten naturnah und abwechslungsreich ge-
stalten, denn eine Einöde aus englischem 
Rasen und Thujenhecken wird nur sehr 
wenige Vogel- und Insektenarten anlo-
cken. Ebenso sind exotische Pflanzen we-
nig nützlich für unsere heimische Tier-
welt. Wer statt dessen eine Hecke aus hei-
mischen Beerensträuchern pflanzt, blüten-
reiche Wiesen wachsen lässt und die so-
genannten „Unkräuter“ nicht restlos aus-
rottet, bietet seinen „Gästen“ eine wichti-
ge Lebensgrundlage. Der Einsatz von Gift 
und Kunstdünger ist in einem Naturgarten 
selbstverständlich ein absolutes Tabu, da 
Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernich-
ter von Wildtieren über die Nahrung auf-
genommen werden. Falls unbedingt nötig, 
sollten ökologisch verträgliche Mittel an-
gewendet werden.

Unsere Schmetterlinge werden sich über 
1 - 2 m2 Brennnesseln im Garten beson-
ders freuen. Sie dienen den Raupen vieler 
schöner Tagfalter als Nahrungsgrundla-
ge. Wer zumindest einen Teil seiner Wie-
se nur zwei- bis dreimal im Jahr mäht, si-
chert vielen hübschen Kleinschmetterlin-
gen, wie Bläulingen und Zipfelfaltern ih-
ren Lebensraum.

Auch die Stadt Wien setzt immer wie-
der Initiativen, um die naturnahe Garten-
gestaltung zu fördern. Mit der Aktion „Le-
bensraum Hecke“ hat die Umweltschutz-
abteilung (MA 22) im heurigen Frühjahr 
allen Wienerinnen und Wienern kosten-
los heimische Sträucher (Roter Hartriegel, 
Dirndlstrauch, Heimischer Schneeball, 
…) angeboten. Das Interesse der Wiener 
„Hobby-GärtnerInnen“ war enorm – weit 
über 2.000 GartenbesitzerInnen haben 
sich ihre Hecke gesichert. 

Schmetterlingsprojekt „Vanessa“

Das erfolgreiche Schmetterlingspro-
jekt „Vanessa“, das über den Botschaf-
ter Schmetterling die naturnahe Garten-
gestaltung forcieren möchte, wird auch 
heuer fortgesetzt. Bereits 2004 haben 500 
Volksschulkinder unser Schmetterlings-
haus auf der Kleewiese im Donaupark be-
sichtigt und viel Wissenswertes über die 
Schmetterlinge erfahren. Heuer wird das 
Projekt noch ausgeweitet. Zusätzlich zu 
den bereits ausgebuchten Führungen für 
Volksschulklassen, werden wir an 4 Ta-
gen von TeilnehmerInnen des Wiener Fe-
rienspiels besucht.

Naturschutz
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Derzeit gibt es in Ös-
terreich etwa 20.000 An-
tennenanlagen, davon 
sind in Wien cirka 3.000 
installiert. Dennoch ist 
kein Ende des Ausbaus 
in Sicht – die bestehen-
den Netze werden stän-
dig verdichtet und der 
laufende Ausbau der 
UMTS-Generation wird 
die Anzahl der Standorte 
noch weiter erhöhen. Be-
reits vor zwei Jahren be-
saßen statistisch gesehen 
8 Millionen Österreicher 
weit über 10 Millionen 
Handys. Trotz der inten-
siven Verbreitung dieser 
Technologie in der Be-

völkerung sind die Ängste vor einer mög-
lichen Gesundheitsgefährdung durch die 
hochfrequenten elektromagnetischen Fel-
der (EMF) nicht weniger geworden. Auch 
die Wissenschaft beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen von EMF. Einerseits lie-
gen Studien vor, die der Technologie abso-
lute Unbedenklichkeit bescheinigen, ande-
rerseits wurden ernstzunehmende Studien-
ergebnisse veröffentlicht, die zu Vorsicht 
und Vorsorge mahnen. Die Langzeitwir-
kung von Mobiltelefonen auf die Gesund-
heit – im Besonderen auf Herz-Kreislauf-
effekte – wird weiter untersucht. Ein zu-
sätzlicher Fokus wird auf die Erforschung 
der Auswirkungen von EMF auf ein mög-
liches Krebsrisiko gerichtet.

Wirkungsmöglichkeiten hochfre-
quenter elektromagnetischer Felder 
(EMF) auf den Menschen 

Hinsichtlich der Wirkung von EMF auf 
den menschlichen Körper ist zwischen 
thermischen und nichtthermischen Wir-
kungen zu unterscheiden. Die Internatio-
nale Strahlenschutzkommission für nicht-
ionisierende Strahlung (ICNIRP = Interna-
tional Commission on Non-Ionizing Radi-
ation Protection) stützt sich in ihren Grenz-
wertempfehlungen in erster Linie auf die 
thermische Wirkung (die Erwärmung des 
Zellgewebes, die durch das Eindringen 

der EMF in den Körper entstehen kann). 
Die ICNIRP legt ihre Grenzwerte für die 
Leistungsflussdichte elektromagnetischer 
Strahlung so fest, dass diese Erwärmung 
unter Berücksichtigung eines hinreichen-
den Sicherheitsabstandes unter der medi-
zinisch tolerierbaren Erwärmung bleibt. 
Diese Grenzwerte werden bei Mobilfunk-
sendern üblicherweise auch im direkten 
Nahbereich eingehalten und in den meis-
ten Fällen weit unterschritten. Viele Wis-
senschaftler bezweifeln jedoch, dass der 
Erwärmungseffekt die einzige biologisch 
relevante Auswirkung nicht-ionisierender 
elektromagnetischer Strahlung ist. Es wur-
den in Laboruntersuchungen eine Reihe 
biologischer Reaktionen beobachtet, die 
nicht durch Wärmeeinwirkungen entstan-
den sind (z. B. Veränderungen der Hirn-
ströme, Veränderung der Durchlässigkeit 
der Blut-Hirn-Schranke, die Aktivität von 
Enzymen oder Zellmembranen, die Zell-
teilungsrate, die Förderung von Tumoren). 
Solche Beeinträchtigungen wurden schon 
weit unterhalb der Grenzwerte für Wärme-
einwirkungen beobachtet und sollen vor al-
lem erst bei chronischer Einwirkung bzw. 
erst als Spätfolge entstehen. Allerdings ist 
die Forschung hier erst am Beginn. Epi-
demiologische Studien über nichtthermi-
sche Wirkungen gibt es erst wenige. Somit 
kann mit dem derzeitigen Stand des Wis-
sens die Gesundheitsschädigung nicht be-
wiesen werden. Ebenso ist aber auch nicht 
widerlegt, dass solche nichtthermischen 
Effekte nicht gesundheitsgefährdend sind. 
Der Vorsorgegedanke ist daher angebracht. 
Erfahrungen aus der Vergangenheit, in der 
sorgloser Umgang mit als harmlos gelten-
den Substanzen zu Gesundheits- und Um-
weltschäden und letztlich auch zu finanzi-
ellen Folgen geführt hat (Asbest, FCKW, 
etc.), sollten hier beachtet werden.

Nicht nachvollziehbar ist für die Wie-
ner Umweltanwaltschaft (WUA) daher 
die Einschätzung der Deutschen Strahlen-
schutzkommission, dass eine Festlegung 
auf niedrigere Grenzwerte, als jene, die 
ausschließlich auf thermischen Resultaten 
beruhen, nicht erforderlich erscheint. Be-
gründet wird diese Argumentation damit, 
dass die vorliegenden ernst zunehmenden 

Untersuchungen (z. B. aus Zellexperimen-
ten, Schlaflaboruntersuchungen, usw.) zu 
komplex seien. Die Strahlenschutzkom-
mission meint weiter, dass die aufgezeig-
ten Wirkungen wenig gesichert sind und 
die Relevanz für die Gesundheit des Men-
schen zu unsicher ist. Daher kann die Ge-
samtheit an Daten nicht als Grundlage für 
die Festsetzung von Grenzwerten für die 
Exposition des Menschen herangezogen 
werden. Diesen Begründungen hat sich 
zurzeit auch die WHO (Weltgesundheitsor-
ganisation) angeschlossen. Laut WHO gibt 
es keinen Hinweis auf die Existenz einer 
Gesundheitsauswirkung von leichten elek-
tromagnetischen Feldern. Sie hält jedoch 
auch fest, dass beim derzeitigen Stand der 
Forschung keine endgültige Entwarnung 
hinsichtlich eines möglichen Gesundheits-
risikos abgegeben werden kann.

Kritische Experten und Wissen-
schaftler sehen dringenden Hand-
lungsbedarf

In den letzten 30 Jahren wurden ca. 
25.000 Artikel über biologische Effekte 
und medizinische Einflüsse von nicht-ioni-
sierender Strahlung publiziert. 

Univ.-Prof. Michael Kundi, Institut 
f. Umwelthygiene der Med. Universi-
tät Wien, Verfasser zahlreicher wissen-
schaftlicher Publikationen und Kom-
mentare zum Thema „Mobilfunk“: „Es 
gibt klare Hinweise auf Zusammenhän-
ge zwischen Mobilfunk und gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Der eindeuti-
ge Nachweis einer Kausalität ist aber der-
zeit – so wie bei vielen anderen Umwelt-
faktoren – nicht zu führen.“

Eindeutig ist auch eine Resolution des 
Obersten Sanitätsrates vom März 2002. 
Er empfiehlt einen Richtwert, der um 
den Faktor 100 unter den empfohle-
nen ICNIRP-Grenzwerten liegt, die aus-
schließlich durch thermische Effekte be-
gründet sind. Schweiz, Italien, Russland 
und China haben gesetzlich verpflichten-
de Grenzwerte, die ebenfalls um diesen 
Faktor 100 niedriger liegen. 

Mobilfunk

Gesundheitsrisiko Mobilfunk – 
Entwarnung oder Bestätigung?

© Dr. Hutter, ÄGU
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Internationale Grenz- und 
Richtwerte für hochfre-
quente Strahlung

[mW/
m2]

ICNIRP/WHO/EU-Ratsemp-
fehlung (1800 MHz z.B. GSM)

9.000

Deutschland (1800 MHz, z. B. 
GSM)

9.000

Belgien (exklusive Wallonien) 1.115

Wallonien 24

Österreich -

Russland 
(Summe Hochfrequenz)

100

China (Summe Hochfrequenz) 100

Schweiz (je GSM-Mobilfunk-
anlage 1800 MHz, Innen)

95

Liechtenstein (je GSM-Mobil-
funkanlage 1800 MHz, Innen)

95

Luxembourg 95

Italien (Summe Hochfrequenz) 100

Italien (Qualitätsziel je Anlage) 1

Wien (Gemeindebauten Sum-
me GSM, Innen u. Außen)

10

Salzburg 1998 
(Summe GSM Außen)

1

Das Reflex-Projekt 

Die Ergebnisse dieses internationalen – 
von der EU geförderten – Projektes weisen 
erstmals fundiert eine schädigende Wir-
kung von EMF auf lebende Zellen nach. 

Nach vier Jahren Forschung präsentier-
te das „Reflex-Projekt“ im Mai 2004 sei-
ne Ergebnisse. An dem Projekt waren 12 
Forschergruppen aus sieben europäischen 
Ländern beteiligt. Zwei dieser Forscher-
gruppen (Freie Universität Berlin und Uni-
versität Wien) beschäftigten sich mit der 
Wirkung von EMF auf das menschliche 
Genom – die Erbsubstanz. 

Die Ausgangshypothese dieser Studie 
war, dass trotz Einsatz modernster Unter-
suchungstechniken nicht nachgewiesen 
werden kann, dass Elektromagnetische 
Felder das Programm lebender Zellen ne-
gativ beeinflussen. Das Ergebnis war aller-
dings überraschend.

Laut der Studie sollen EMF unter-
halb der geltenden Sicherheitsgrenzen fä-

hig sein, in bestimmten lebenden Zellen 
DNA-Strangbrüche zu erzeugen und daher 
in diesen Versuchen eine gentoxische Wir-
kung haben. Ob diese Wirkungen, die an 
Zellkulturen beobachtet wurden, auch auf 
den Menschen übertragbar sind, wurde al-
lerdings nicht erforscht. Zusammengefasst 
wurde von den Verfassern der Studie je-
denfalls festgestellt, dass die Reflex-Daten 
einen kausalen Zusammenhang zwischen 
einer EMF-Exposition und der Entstehung 
chronischer Erkrankungen oder auch nur 
funktioneller Störungen keineswegs bele-
gen können. Sie erhöhen jedoch die Plau-
sibilität für eine solche Annahme. Der er-
reichte Fortschritt besteht im Wesentlichen 
darin, dass neue Wege aufgezeigt werden, 
in welche Richtung weiter geforscht wer-
den soll. 

So lange die Erkenntnislage unzuläng-
lich ist, sprechen die Reflex-Daten dafür, 
dass das Vorsorgeprinzip aufrecht bleibt 
und auch vom Gesetzgeber entsprechend 
umgesetzt werden soll.

Städtische Gebäude in Wien: Redu-
zierung der EFM-Belastung durch 
Vorsorge

Die Stadt Wien hat gemeinsam mit der 
WUA – im Sinne des vorsorgenden Ge-
sundheitsschutzes – folgende Vorgangs-
weise für die Errichtung von Mobil-
funksendeanlagen auf gemeindeeigenen 
Wohnhausanlagen oder Grundstücken 
festgelegt:

Für die Bewilligung zur Errichtung ei-
ner Mobilfunkantenne auf einem Wohn-
haus der Gemeinde Wien, muss der Betrei-
ber eine Berechnung vorlegen, in der nach-
zuweisen ist, dass ein Vorsorgewert von 10 
mW/m2 für die Leistungsflussdichte bei al-
len AnrainerInnen dieser Sendeanlage ein-
gehalten wird. (Zum Vergleich: die der-
zeitigen Grenzwerte der ICNIRP bzw. der 
EU-Ratsempfehlung liegen bei 9.000 mW/
m2 für einen Frequenzbereich von 1800 
MHz bzw. 4.500 mW/m2 für 900 MHz). 
Werden mehrere Sendeanlagen auf einem 
Standort errichtet oder soll zu einer bereits 
bestehenden Sendeanlage eine neue hinzu-
kommen, so darf in Summe der Vorsorge-
wert von 10 mW/m2 auf keinen Fall über-
schritten werden. Der neuen UMTS-Sen-

dertechnologie werden allerdings getrennt 
10 mW/m2 zugestanden. Der Wert von 10 
mW/m2 definiert sich als Stundenmittel-
wert jener Stunde am Tag, an der die meis-
ten Gespräche geführt werden. 

Die Begutachtung der vorgelegten Un-
terlagen der Mobilfunkbetreiber erfolgt – 
im Auftrag von Wiener Wohnen – durch 
die Firma Telereal. Sie ist dafür verant-
wortlich, dass bei der Errichtung von neu-
en Mobilfunkanlagen die geforderten Be-
dingungen und Vorsorgewerte eingehal-
ten werden. Die WUA kann jederzeit die 
Berechnungen einsehen und auch über-
prüfen. 

Aufgrund der derzeitigen unbefriedi-
genden rechtlichen Situation (die Errich-
tung von Mobilfunkantennenanlagen ist 
mit wenigen Ausnahmen prinzipiell bewil-
ligungsfrei!) ist die Einforderung der Ein-
haltung von Vorsorgewerten leider nur im 
Rahmen privatrechtlicher Verträge zwi-
schen den jeweiligen Liegenschaftsei-
gentümerInnen und den Sendeanlagenbe-
treiberInnen möglich. Daher bezieht sich 
die oben angeführte Vorgangsweise aus-
schließlich auf die Errichtung von Mobil-
funkanlagen auf städtischen Wohnhausan-
lagen oder Grundstücken. 

Die Vorgangsweise der Stadt Wien ist je-
denfalls ein wichtiger Schritt, eine Mini-
mierung der Belastung mit elektromagne-
tischen Feldern zu erreichen und die be-
rechtigten Sorgen von AnrainerInnen ernst 
zu nehmen.

Mobilfunk
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Jedoch ist zu bemerken, dass diese Vor-
sorgewerte nicht auf gesicherten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen basieren, son-
dern das Ergebnis und der Konsens des 
momentanen Diskussionsprozesses in me-
dizinischer, gesellschaftspolitischer und 
technischer Hinsicht sind. Deshalb dür-
fen solche Werte auch nicht als absolute 
Grenzwerte verstanden werden, bei denen 
geringste Überschreitungen zu gesundheit-
lichen Schäden führen und deren Unter-
schreiten absolute Unbedenklichkeit ga-
rantiert. Sie dienen dem Zweck einer Beur-
teilung, ob Immissionen im Sinne des ge-
sellschaftlichen und medizinischen Kon-
senses – und damit vorsorglich – so weit 
wie technisch möglich, begrenzt wurden.

Die WUA fordert eine gesetzli-
che Regelung für nicht-ionisie-
rende Strahlung unter Beachtung 
des Vorsorgeprinzipes

Wir stehen in ständiger Diskussion mit 
der Bevölkerung und der Wissenschaft 
und sehen es als unsere Verantwortung, 
objektiv und sachlich zu informieren. Da-
her fordern wir im Hinblick auf die kon-
troversiellen Diskussionen gesetzliche 
Regelungen im Sinne eines vorsorgenden 
Umwelt- und Gesundheitsschutzes. 

Einerseits werden seitens der Wissen-
schaft biologische Effekte im Niedrigdo-
sisbereich von EMF, wie jene des Mo-
bilfunks, als wissenschaftlich gesichert 
betrachtet. Andererseits besteht noch ein 
erhebliches Wissens- und Forschungsde-
fizit betreffend deren möglichen biologi-
schen/gesundheitlichen Auswirkungen 
auf den Menschen. Auf Grund dieser äu-
ßerst unbefriedigenden Situation ist da-
her dem Vorsorgeprinzip beim weiteren 
Ausbau des Mobilfunknetzes unbedingt 
Beachtung zu schenken. 

Es ist weiters festzustellen, dass die 
derzeitigen Richtwerte der ICNIRP und 
WHO lediglich die bekannten und gut 
dokumentierten thermischen Wirkun-
gen hochfrequenter Strahlungen auf das 
Zellgewebe berücksichtigen, nicht aber 
die von der medizinischen Wissenschaft 
anerkannten und beobachteten biologi-
schen Effekte im Niedrigdosisbereich. 

Somit bieten diese Werte zum heutigen 
Zeitpunkt auf Grund der wissenschaft-
lichen Diskussionen und Erkenntnisse 
keinen ausreichenden Schutz vor der Ge-
fahr möglicher gesundheitlicher Beein-
trächtigungen und widersprechen dem 
Vorsorgeprinzip.

Im Hinblick darauf, dass Gesundheits-
schutz in die Kompetenzen und somit in 
den Regelungsbereich des Bundes fällt, 
ist hier ein dringender Handlungsbedarf 
seitens des Bundesgesetzgebers gege-
ben. Der Bund hat eine bundesgesetzli-
che Regelung zum Schutz vor nicht-ioni-
sierender Strahlung – im Sinne des Vor-
sorgeprinzipes – zu erlassen. In diesem 
Zusammenhang weisen wir auf die noch 
fehlende Behandlung und Berücksichti-
gung der letzten Mobilfunkpetition vom 
Mai 2003 hin.

Die genannten Forderungen werden 
derzeit in ein gemeinsames Forderungs-
papier aller UmweltanwältInnen Öster-
reichs eingearbeitet.

Die neuen drahtlosen 
Funktechnologien 
Mit Wireless-LAN, Bluetooth & Co 
in eine neue kabellose Zukunft? 

Trotz zahlreicher Diskussionen um die 
mögliche Auswirkung von EMF auf die 
Menschen steigt die Gesamtbelastung im-
mer weiter an. Dies begründet sich einer-
seits durch die steigenden Anforderungen 
im Mobilfunkbereich, die immer neuere 
Technologien erfordern und andererseits 
durch die Vielzahl neuer Multimedia-An-
wendungen für Handys und die drahtlose 
Kommunikation in Schule, Büro und den 
eigenen vier Wänden.

Bluetooth
Bluetooth soll die kabellose und mobile 

Verbindung aller möglichen Geräte zur Te-
lekommunikation und Datenverarbeitung, 
wie z. B. PC, Lap- und Palmtop, Organi-
zer, Drucker, Scanner, Handy oder Headset 
im Nahbereich ermöglichen und damit den 
konventionellen „Kabelsalat“ vermeiden. 
Bluetooth hat eine Frequenz von 2,4 GHz 
und eine Sendeleistung von nicht mehr als 

100 mW. Im Vergleich dazu: ein GSM-
Handy hat ein Leistung von 2000 mW, ein 
UMTS-Handy bis zu 5000 mW! Neueste 
Entwicklungen sind auch Bluetooth-Head-
sets. Sie sind auf Grund der geringen Sen-
deleistung von 1/10 bzw. 1/100 von einem 
Handy, eine strahlungsärmere Alternative 
für das Telefonieren mit dem Handy. 

DECT-Systeme
Schärfster Konkurrent von Bluetooth ist 

dabei das seit einigen Jahren bekannte und 
eingeführte DECT-System, das als digita-
les Schnurlostelefon – mit der periodisch 
gepulsten Dauerstrahlung von 100 Hz – 
bereits Eingang in viele Wohnungen und 
Büros gefunden hat. 

WLAN Netzwerke
Eine weitere drahtlose Technologie, die 

immer mehr unseren Alltag erobert, ist  
WLAN (Wireless Local Area Network – lo-
kales Funknetzwerk). Es dient zur draht-
losen Vernetzung von mehreren PC’s oder 
Notebooks, um die Verlegung von Ka-
beln zu sparen. Ferner wird über einen so-
genannten Access-Point der drahtlose Zu-
gang zum Internet, E-Mail usw. ermög-
licht. Auch vorhandene drahtgebundene 
Netzwerke, wie z. B. in Firmen oder Be-
hörden (Intranet), sind zugänglich. 

UMTS
Der große Nachteil von UMTS-Handys 

ist nach wie vor, dass die Sendeleistung 
der Handys um mehr als das Doppelte im 
Vergleich zu GSM Handys ansteigt. GSM-
Handys senden mit 2 Watt – UMTS-Han-
dys mit 5 Watt! 

Intelligente Antennen
Die wohl innovativste Technologie in der 

Antennentechnik im Bereich des Mobil-
funks sind die sogenannten „Intelligenten 
Antennen“. Der Aufenthaltsort des Sen-
ders wird lokalisiert und so die Empfangs-
qualität verbessert. 

Fazit und Handlungsempfehlungen
Die abgestrahlten Signale der digita-

len Funkdienste GSM-Mobilfunk, DECT-
Schnurlostelefone und WLAN weisen ho-
he Gemeinsamkeiten auf: Es handelt sich 
in allen genannten Fällen um periodisch 
gepulste Strahlung und die Basisstationen 

Mobilfunk
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der Systeme senden permanent mit unver-
minderter Leistung – auch wenn gar kei-
ne Nutzdaten zu übertragen sind. Die ma-
ximal zulässige Leistung der WLAN-Ge-
räte liegt mit 100 mW zwar deutlich unter 
der Maximalleistung von Mobilfunk-Han-
dys oder Basisstationen – die Mobilfunk-
Handys senden jedoch nur beim Telefonie-
ren und nicht dauernd. Sie sind zudem leis-
tungsgeregelt, d. h. sie senden immer nur 
mit der für eine stabile Verbindung gerade 
erforderlichen Leistung. 

Notwendigkeit und Nutzen neuer Tech-
nologien sollten immer kritisch hinterfragt 
werden. Bei den vorliegenden Hinweisen 
auf erhöhte biologische Risiken sollte das 
Minimierungsgebot konsequent Anwen-
dung finden. 

Dazu folgende Empfehlungen:

• Zur Datenübertragung sollten grund-
sätzlich leitungsgebundene Netzwerke 
und keine drahtlosen Funk-Netzwerke 
verwendet werden. Sie sind auch heu-
te noch schneller als WLANs und we-
niger anfällig für Störungen (Datensi-
cherheit). 

• WLAN-Access-Points im Innenraum 
sind die dominierende Hochfrequenz-
quelle. Daher sollte bei der Planung der 
Aufstellungsorte darauf geachtet wer-
den, die Immissionen dort zu minimie-
ren, wo sich Personen dauerhaft auf-
halten. Zu den Antennen von Access-
Points sollte ein Abstand von mindes-
tens fünf bis zehn Metern eingehalten 
werden.

•  Wird ein drahtloses Netzwerk aktu-
ell nicht benötigt, so sollte der Access 
Point abgeschaltet werden, insbesonde-
re über Nacht.

•  WLAN-Systeme sollten in Wohnungen 
nicht dauerhaft betrieben werden, eben-
so nicht in Gebäuden, in denen sich 
Kinder und Jugendliche länger aufhal-
ten (Kindergärten, Schulen).

 Die BenutzerInnen der mit WLAN-
Karten ausgestatteten Notebooks bzw. 
mit WLAN-Adaptern versehenen PCs 

befinden sich zwangsläufig in großer 
Nähe zur Sendeantenne und sind ent-
sprechend hohen Immissionen ausge-
setzt. Die „Stärke“ (Leistungsdichte) 
der elektromagnetischen Wellen sinkt 
mit der Entfernung von der Antenne. 
Sicherheitsabstände sind daher sinn-
voll. Wer sich daher vor den Feldern 
seines WLAN-fähigen Laptops schüt-
zen will, sollte ihn beim Arbeiten auf 
einen Tisch stellen, statt ihn direkt am 
Körper zu halten. Eine Möglichkeit ist 
auch über ein Adapterkabel am PCM-
CIA-Slot die Antenne auf den Tisch zu 
platzieren. Damit vermeidet man den 
direkten Kontakt der Antenne mit dem 
Körper und kann so die elektromagneti-
sche Belastung effizient reduzieren. 

•  Nur strahlungsarme Funk-Geräte kau-
fen. Das gilt vor allem für Produkte, 
welche eine relevante Elektrosmog-Be-
lastung verursachen können, wie Han-
dys, WLAN, Access-Points und Funk-
Headsets.

•  Während der Benutzung einen Sicher-
heitsabstand zur Antenne einhalten. Ac-
cess-Points nicht in der Nähe von Kinder- 
oder Schlafzimmern einrichten. Blue-
tooth- und WLAN-Endgeräte ausschal-
ten, wenn sie nicht benutzt werden. 

•  Bei der Verwendung von Headsets (In-
ternettelefonie) muss darauf geach-
tet werden, dass das Kabel des Head-
sets nicht versehentlich um die Antenne 
gewickelt ist, denn sonst könnte es als 
Leiter wirken. Für besonders Vorsichti-
ge empfiehlt es sich einen Ferritkern an-
zuschaffen. Ferritkerne bestehen aus ei-
ner Metalllegierung, die das elektroma-
gnetische Feld schlucken. 

•  Im Auto – ohne Freisprecheinrichtung – 
jedenfalls auf Handytelefonate verzich-
ten. Während der Fahrt ist das Telefo-
nieren ohne Freisprecheinrichtung oh-
nehin gesetzlich verboten. Jedoch auch 
wenn das Auto steht wirkt es wie eine 
Faradayscher Käfig und schirmt jede 
elektromagnetische Strahlung aus dem 
Inneren des Autos ab. Daher regeln die 
Handys automatisch auf die maximale 
Sendeleistung hoch. 

Auch wenn die Immissionen von 
WLANs und Bluetooth-Technologien im 
Vergleich zu anderen gepulsten Funksyste-
men im Fernbereich meist niedriger ausfal-
len, so stellen sie doch in jedem Fall einen 
zusätzlichen - in vielen Fällen vermeidba-
ren - Belastungsfaktor für den menschli-
chen Organismus dar. Mag auch die Ein-
zelbelastung gering sein, so kann sich die 
Vielzahl hochfrequenter elektromagneti-
scher Felder, gemeinsam mit der Handy-
nutzung und den Basisstationen, durchaus 
zur relevanten Belastung summieren. 

Mobilfunk
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Umweltrecht – Aktuelles

Bundes-Umgebungslärm-
schutzgesetz

Im April wurde von der Bundesregie-
rung ein Entwurf zum Bundes-Umge-
bungslärmschutzgesetz (Bundes-LärmG) 
vorgelegt. Mit dem Bundes-LärmG soll 
die EU-Richtlinie 2002/49/EG vom 25. 
Juni 2002 über die Bewertung und Be-
kämpfung von Umgebungslärm umge-
setzt werden. Gemäß dieser Richtlinie 
müssen die Mitgliedstaaten Grundlagen 
für die Weiterentwicklung und Ergän-
zung der Maßnahmen in Bezug auf Lärm-
emissionen aus den wichtigsten Lärm-
quellen schaffen. Dazu sind harmonisier-
te Bewertungsmethoden für Lärm und 
Lärmpegel, Aufzeichnungen über die ört-
lichen Lärmsituationen mittels strategi-
scher Umgebungslärmkarten und Pla-
nungen für Lärmminderungsmaßnahmen 
bzw. Ruheerhaltungsmaßnahmen in Form 
von „Aktionsplänen“ einzuführen. Der 
Öffentlichkeit muss die Gelegenheit zur 
entsprechenden Information über Lärm-
erhebungs- und Verminderungsmaßnah-
men gegeben werden. Die Mitgliedstaa-
ten müssen der Europäischen Kommissi-
on über die Lärmsituation berichten und 
Aktionspläne übermitteln.

Das Bundes-LärmG sieht strategische 
Umgebungslärmkarten vor, die die Lärm-
belastung entlang von Bundesstraßen 
(Kategorien A und S), Eisenbahn- und 
Straßenbahnstrecken, um Flughäfen und 
IPPC-Anlagen in Ballungsräumen, abbil-
den sollen. In Form von Aktionsplänen 
wird eine konkrete Maßnahmenplanung 
auszuarbeiten sein.

Aus unserer Stellungnahme:
Gemäß § 11 bleiben wesentliche Rege-

lungsinhalte, wie die Festlegung der Lärm-
indizes und der Schwellenwerte, jeweils 
einer Verordnung vorbehalten. Ohne die 
entsprechenden Verordnungen ist es nicht 
möglich das Umgebungslärmschutzge-
setz zu vollziehen. Die Durchführungs-
verordnungen sollten daher gleichzei-
tig mit dem Gesetz erlassen werden. Ent-
sprechende Verordnungsentwürfe lie-
gen allerdings noch nicht vor. Auf Grund 
der mangelnden Vorgaben im Gesetz be-
steht außerdem die Gefahr, dass die noch 

zu erlassenden Verordnungen die Richtli-
nie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtli-
nie) nur mangelhaft umsetzen. Eine Fest-
legung von Mindeststandards im Gesetz 
wäre daher wünschenswert. 

Die Umgebungslärmrichtlinie sieht vor, 
dass bei der Erstellung von Aktionsplänen 
sämtliche Schallquellen zu erfassen sind, 
also auch Schallquellen, die nicht im Ein-
flussbereich des Bundes liegen. Zur voll-
ständigen Umsetzung der Umgebungs-
lärmrichtlinie ist neben den Durchfüh-
rungsverordnungen eine Koordination mit 
den Ländern erforderlich. Eine diesbezüg-
lich notwendige Art. 15a B-VG Vereinba-
rung zwischen dem Bund und den Ländern 
wurde aber bis dato nicht abgeschlossen.

Novelle schwächt UVP
Im März wurde im Nationalrat ei-

ne Novelle zum Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz (UVP-G) beschlos-
sen. Die Novelle sieht vor, dass bei Frei-
zeit- und Vergnügungsparks, Sportstadi-
en und Golfplätzen, die aufgrund inter-
nationaler Vereinbarungen errichtet wer-
den, sowie bei der Wiedererrichtung, Er-
weiterung oder Adaption von Rennstre-
cken eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nicht mehr zwingend stattfinden 
muss. Die Landesregierungen haben in 
Einzelprüfungsverfahren zu entscheiden, 
ob durch das Vorhaben mit erheblichen 
schädlichen oder belastenden Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu rechnen ist. Stellt 
die Landesregierung erhebliche Auswir-
kungen fest, ist eine UVP nach dem ver-
einfachten Verfahren durchzuführen. 

Die Einzelfallprüfung wurde auf Grund 
heftiger Widerstände der Umweltverbän-
de, der Umweltanwaltschaften der Ös-
terreichischen Bundesländer und des ge-
samten Wiener Gemeinderates nachträg-
lich eingefügt. Im ursprünglichen Ent-
wurf war geplant, die genannten Projekte 
gänzlich von der UVP auszunehmen. 

Die vom Nationalrat beschlossene und 
am 31. März 2005 kundgemachte Novel-
le (BGBl. I 14/2005) weist aber nach wie 
vor erhebliche Mängel auf:

1. Die Novelle widerspricht dem Wunsch 
der Wirtschaft nach einer Behörde als 
Ansprechpartner (Stichwort one-stop-
shop), da die Bewilligungsverfahren 
einzeln abgewickelt werden müssen 
und die im UVP-G festgelegte Verfah-
renskonzentration wegfällt.

2. Die Novelle bringt gerade unter Zeit-
druck keine Verbesserung durch Be-
seitigung der UVP-Pflicht hinsichtlich 
der Genehmigungslage. Ist eine Anla-
ge nämlich nicht UVP-pflichtig, fällt 
auch das konzentrierte Genehmigungs-
verfahren und sind damit die vielen 
Einzelgenehmigungen (baurechtlich, 
naturschutzrechtlich, wasserrechtlich, 
verkehrsrechtlich usw.) wiederum ge-
trennt erforderlich. Eine schnellere Ge-
nehmigungsabwicklung scheint des-
halb durch Herausnahme aus der UVP-
Pflicht ausgeschlossen, hat doch die 
Behörde im konzentrierten UVP-Ver-
fahren über einen Antrag in spätestens 
9 Monaten – im vereinfachten Verfah-
ren bereits nach 6 Monaten – zu ent-
scheiden. Die durch die Novelle zu-
sätzlich vorgelagerte Einzelfallprüfung 
führt dabei zu einer weiteren Verzöge-
rung des Verfahrens.

3. Die Novelle stellt einen deutlich miss-
glückten Fall von Anlassgesetzgebung 
zu den Themen Autorennstrecken und 
Klagenfurter Fußballstadion dar. Auf-
grund der bisherigen Erfahrungen mit 
dem UVP-G gehen UVP-Verfahren in 
der Regel positiv für den Projektwer-
ber aus. Da nur bei schlechten Projek-
ten bzw. mangelnder Verfahrensquali-
tät Vorhaben zu Fall gebracht werden, 
kann das UVP-G also nicht dafür ver-
antwortlich gemacht werden. 

4. Durch Ausschaltung des UVP-Verfah-
rens werden den BürgerInnen ihre im 
UVP-G festgelegten Rechte vorent-
halten. 

Die Novelle führt zu einer Beeinträch-
tigung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung in ganz Österreich und einer ev. Ver-
schlechterung der Umweltqualität.
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